
II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 6. Juli 2006

über die Unterzeichnung — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des Übereinkommens
über die Fischerei im südlichen Indischen Ozean

(2006/496/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37 in Verbindung mit
Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft ist befugt, Maßnahmen zur Erhaltung
und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen zu erlassen
und Vereinbarungen mit Drittländern oder internationa-
len Organisationen einzugehen.

(2) Die Gemeinschaft ist Vertragspartei des Seerechtsüberein-
kommens der Vereinten Nationen, nach dem alle Mitglie-
der der internationalen Gemeinschaft verpflichtet sind,
bei der Erhaltung und Bewirtschaftung der biologischen
Ressourcen des Meeres zusammenzuarbeiten.

(3) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten haben das
Übereinkommen zur Durchführung der Bestimmungen
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen
vom 10. Dezember 1982 in Bezug auf die Erhaltung
und Bewirtschaftung gebietsübergreifender Fischbestände
und Bestände weit wandernder Fische ratifiziert.

(4) Auf der fünften Regierungskonferenz der an dem künfti-
gen Überkommen über die Fischerei im südlichen Indi-
schen Ozean beteiligten Parteien wurde ein Übereinkom-
mensentwurf vorgelegt.

(5) Die Gemeinschaft befischt Bestände in dem betreffenden
Gebiet und es liegt in ihrem Interesse, sich an der Durch-
führung des Übereinkommens wirksam zu beteiligen. Es
ist daher erforderlich, das Übereinkommen zu unter-
zeichnen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Unterzeichnung des Übereinkommens über die Fischerei im
südlichen Indischen Ozean wird vorbehaltlich des Beschlusses
des Rates über den Abschluss des Übereinkommens im Namen
der Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Übereinkommens ist diesem Beschluss beige-
fügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be-
stellen, die befugt ist (sind), das Übereinkommen vorbehaltlich
seines Abschlusses im Namen der Gemeinschaft zu unterzeich-
nen.

Geschehen zu Brüssel, am 6. Juli 2006.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
P. LEHTOMÄKI
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